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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.08.1993

Norm

StGB §146 C3

Rechtssatz

Bei der Bewertung einer betrügerisch erlangten Erbschaft sind allfällige P3ichtteilsansprüche - die bereits mit dem Tod

des Erblassers entstehen - als schadensmindernd zu berücksichtigen.
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